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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten zum 

Nationalrat Grabher-Meyer und Genossen, Nr. 2184/J, betreffend 

die Rettung des Kamptales , beehre ich mich wie folgt zu beant

worten: 

zu 1: Von Seiten der Bürgerinitiative wurde mit u.a. eine 

Ablichtung des Gutachtens des niederösterreichischen 

Naturschutzsachverständigen übermittelt. In diesem 

im Zuge des naturschutzbehördlichen Verfahrens ange

gebenenGutachten hält dieser Sachverständige jene Be

dingungen und Auflagen fest, die aus der Sicht des 

Naturschutzes bei Errichtung der Kraftwerke zu beachten 

sein werden. Auf Grund dieses Gutachtens hat die 

Bezir~ßhauptmannschaft Horn vorerst der Stufe Rosenburg 

die naturschutzbehördliche Bewilligung erteilt. 

zu 2: Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft ist 

mit dem Kraftwerksprojekt in seiner Zuständigkeit als 

Oberste Wasserrechtsbehörde befaßt. Im wasserrechtlichen 
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zu 3: 

-2-

Verfahren sind alle öffentlichen Interessen wahrzunehmen; 

es wurde daher auch Verbindung mit den Bundesministerium 

für Gesundheit und Umweltschutz aufgenonrnen. Der Wahrnehmung 

öffentlicher Interessen durch die Wasserrechtsbehörde 

sind allerdings dort Schranken gesetzt, wo zur Wahrung 

spezieller öffentlicher Interessen ein eigenes Bewilligungs

verfahren vorgesehen ist. Das bedeutet im vorliegenden Fall, 

daß es der Wasserechtsbehörde verwehrt ist, das Kraftwerks

projekt aus Naturschutzrucksichten abzulehnen, wenn die 

zuständigen Naturschutzbehörden dem Vorhaben bereits zuge

stimmt hat. Die in der Anfrage angeschnittene Erwägung von 

Naturschutzinteressen obliegt nach der österreichischen 

Bundesverfassung dem Lande Niederösterreich. 

Die Behörden sind gehalten ohne unnötigen Aufschub zu 

entscheiden, anderenfalls steht den Parteien die Säumnis

beschwerde offen. Die Wasserrechtsbehörde ist daher nicht 

befugt, wegen Beeinträchtigung des Natur- und Landschafts

bildes mit ihrer Entscheidung zuzuwarten, wenn e:ine 

rechtskräftige Entscheidung der Naturschutzbehörde vor

liegt 0 Dies gilt auch für die in der Anfrage erwähnte 

Aufsichtsbeschwerde. 

Im übrigen wäre für die NENIAG auch bei Vorliegen der 

wasserrechtlichen Bewilligung noch nichts gewonnen; wenn der 

Naturschutzbescheid aufgehoben werden sollte, wäre sie 

an der Ausführung ihres Vorhabens gehindert. 
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